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Buchungsbeleg 
 
 
 
Für die Betreuung in der 

 

Kinderkrippe Hofmannstraße in Erlangen 

 

 

von  

 

 
Vor- und Familienname des Kindes 

 

beantrage ich ab  folgende Änderung der Buchungszeit: 

 

       Stunden 

Montag von  Uhr bis  Uhr   

Dienstag von  Uhr bis  Uhr   

Mittwoch von  Uhr bis  Uhr   

Donnerstag von  Uhr bis  Uhr   

Freitag von  Uhr bis  Uhr   

    ges. / Wochenmittel:   

 

Die Buchungszeit kann nur innerhalb der folgenden Öffnungszeiten: 
 
Montag bis Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr 
 
liegen. Die Kernbuchungszeit ist zwischen 10.00 – 14.00 Uhr festgelegt und muss als Betreuungszeit 
gebucht sein. In dieser Zeit kann ich mein Kind weder Bringen noch Abholen. Eine störungsfreie 
pädagogische Arbeit mit den Kindern muss in diesem Zeitrahmen gewährleistet sein.  
 
Ich bin verpflichtet, mich an die gebuchten Zeiten zu halten. Mir ist bewusst, dass insbesondere bei einer 
verspäteten Abholung, Leistungen (Betreuung des Kindes) in Anspruch genommen werden, welche durch 
die vereinbarten Zahlungen nicht vergütet werden. 
 
Ich bringe das Kind pünktlich zu den vereinbarten Zeiten in die Krippe und hole es pünktlich wieder ab, 
damit ein geregelter Ablauf gewährleistet ist. Das Studierendenwerk Erlangen-Nürnberg ist berechtigt, bei 
einer verspäteten Abholung des Kindes eine Verspätungsgebühr zu erheben. Wird das Kind zum dritten 
Mal später als zur vereinbarten Zeit abgeholt, sind die Eltern verpflichtet, pro angefangener weiterer Stunde 
35,00 Euro für die zusätzliche Betreuungszeit zu bezahlen. Bei Verspätungen, die über die Öffnungszeiten 
der Kinderkrippe hinausgehen, behält sich das Studierendenwerk Erlangen-Nürnberg vor, eine 
Verspätungsgebühr von 50,00 Euro zu verlangen. Verspätungspauschalen werden zusammen mit dem 
Kinderkrippenbeitrag im Folgemonat eingezogen. 
 
Eine Änderung der vereinbarten Betreuungszeiten ist mit einer Vorlauffrist von zwei Wochen zum 1. des 
Folgemonats möglich, wenn ein schriftlicher Antrag mit dem Formular „Buchungsbeleg“ bei der 
Kinderkrippenverwaltung des Studierendenwerk Erlangen-Nürnberg gestellt und dieser positiv beschieden 
wurde. 
 

 
Ort, Datum 
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Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


